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Wan absnnirt st» bey I. «. OSS I« «ern, un» de»

àn Postämtern. N". Z80. Dai Abonnement Kr 7S Nummern oder Mr eln WezM/
telinkr tü in Ä'.ern á ^r. î btL. und aussev eteljahr ist in Ver« 4 Fr. 5 btz. und ausser Be«N>
voftsrev 5 Fr. 5 btz» » ^

Der neue Schweizerische Nepuhlikaner.
W«L

Herausgegeben von Usteri.

Dienstag, den 7 Juli 1801. Fünftes Quartal. Den 18 MeAldor IX.

An die Abonnenten.
Da mit dcm Stück ;?o, das fünfte Quartal des

neuen S ch w. N e p u blik a » e r s zu Ende geht, so

find die Abonnenten ersucht, wann sie die Fortsetzung

ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement

für das se ch s te Quartal mit 4 Fr. btz. in Bern,
und mit ; Fr. ; btz. psstfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter, von denen noch Crcmplare um beygesezte
Kreise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bande, jeder zu « Fr.
Supplement dazu 2 Fr.
Neues helvetisches Tagblatt, 2 Bande, jeder zu 6 Fp.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band 4 Fr-
Neuer schweizerischer Republikaner 4 Quartale, jedes ZU

4 Fr. Fünftes Quartal 4 Fr. 5 btz.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in einigen Supplementheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
xlcmente gesunden hat. Mau prännmerirt für das erste Heft
mit z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochs.

Von den Registern zu obigen Sammlungen sind biSdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum ersten Band des Tagblatts erschienen - die übri-
gen sollen nachfolgen.

V 0 l l z i e h u n g s r a t H.
Beschluß vom... Juni.

Der VollziehungS - Rath
Nach Einsicht eines Schreibens per Gemeindskammer.

Verwalter und Commissarie» der Stadt Bern an den

gesetzgeb. und Vollz. Rath vom 15. Juni igor, und

einer Protestation, worin dieselben gegen die Losreissung
des Gebietes, der Rechte und der Besitzungen, welche

der Stadt Bern als ein erworbenes Eigenthum zugchörcn

sollen, protestirm;
In Erwägung, daß diese Schriften nach ihrem In-

Halte, ihrer Form und ihrem Zwecke, der öffentlichen

Ordnung und den bestehenden Gesetzen zuwider sind, und
daß übrigens weder dieGemeindskammer noch die Com.
missarien der Bürgerschaft von Bern befugt waren die.
selben abzufassen; beschließt:

1. Der Rcgierungsstatthaltet des Cantons Bern sey

beauftragt, sich sogleich an den Ort der Sitzungen
der Gemeindskammer zu begeben, sich die Protokolle,
welche die Berathschlagnngen über die zwey gedach,
ten Akten enthalten, vorlegen, und eine Abschrift
derselben nehmen zu lassen, die er dem VollziehungS.
Rathe zu übersenden hat.
Nachdem der Statthalter auS den Protokollen er.
sehen, welche Glieder für die Maßregel gestimmt
und welche sich derselben widerstzt haben wird er
diesen leztcrn erklären daß ihnen provisorisch allein
die Geschäfte der Gemeindskammer aufgetragen
seyen.

Diejenigen Glieder, welche der Maßregel beygetre«

ten, sollen in ihren Amtsverrichtungen suspendirt
seyn, durch den öffentlichen Ankläger vor das Dt»
striktsgericht gezogen, und hier nach den bestehenden

Gesetzen beurtheilt werden.

Die Vollziehung dieses Beschlusses sty dem Justiz,
minister aufgetragen.

Folgen die Unterschriften.

Gefetzgebender Nath, 26. May.
Fortsetzung.

(Beschluß deS Berichts der Polizeycommißion, das Pin«
ten schenkrecht des B> Wodtli betreffend.)

Wodtli beschwerte sich darüber bey dem Vollz. Rath,
und derselbe sezte diese Summe auf Zr. 40 herab ; allein
daran glaubte sich Wodtli nicht «sättigen zu können; er
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